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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen für das Handwerk in der Region: 

+ + + Ab 15. Mai verpflichtend: Betriebliches Hygienekonzept + + + 

Bund und Länder hatten bereits am 15. April beschlossen, dass jedes Unternehmen in 

Deutschland auch auf Grundlage einer angepassten Gefährdungsbeurteilung sowie 

betrieblichen Pandemieplanung ein Hygienekonzept umsetzen muss. Diese 

Forderung wird nun auch explizit in der neuen Sächsischen Corona-Schutz-

Verordnung verankert sein, welche voraussichtlich am 12.05.2020 vom Kabinett 

beschlossen wird. 

Um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, hat jeder Betrieb die 

Hygienemaßnahmen einzuhalten sowie ein eigenes Hygienekonzept zu erstellen. In 

diesem Konzept sind neben den Maßgaben des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard 

auch die branchenspezifischen Konkretisierungen der Berufsgenossenschaften und 

Unfallkassen zu berücksichtigen. Die Handwerkskammer Chemnitz erarbeitet derzeit 

eine Checkliste zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen im Unternehmen für ihre 

Mitgliedsbetriebe. Das Muster wird in einem der nächsten Newsletter und sodann 

auch auf der Corona-Sonderwebsite zur Verfügung gestellt. Ergänzt wird dieses durch 

eine Linksammlung, die auf branchenspezifische Hilfestellungen der 

Berufsgenossenschaften für Hygienekonzepte verweist. 

Ihre Fragen dazu beantworten die Beauftragten für Innovation und Technologie (BIT) 

der Handwerkskammer Chemnitz. 

+ + + Corona-Hilfe: Verdienstausfallentschädigung wegen 

Kinderbetreuung - Antragstellung ab sofort über Amt24 elektronisch 

möglich + + + 

Seit Ende März 2020 nimmt die Landesdirektion Sachsen Anträge auf Entschädigung 

wegen Verdienstausfall entgegen, wenn die Kinderbetreuungseinrichtung oder 

Schule wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurde. Antragsteller sind die 

Arbeitgeber für ihre Beschäftigten oder Selbstständige in eigener Sache. Die 

Entschädigung wird gewährt, wenn die Sorgeberechtigten ihrer beruflichen Tätigkeit 

infolge der Schließung nicht weiter nachgehen konnten und für die Kinder eine 

anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit nicht verfügbar ist. Nähere 

Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Antragstellung und zum Antragsverfahren 

sind im Förderportal der Landesdirektion Sachsen oder über Amt24 abrufbar. 

+ + + Ab 18. Mai: Kinder dürfen wieder in Kitas und Grundschulen + + 

+  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/beschluss-bund-laender-kontaktbeschraenkungen-15-april.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/einheitlicher-arbeitsschutz-gegen-coronavirus.html
https://www.hwk-chemnitz.de/fileadmin/user_upload/Betriebsfuehrung/Beratung-und-Service/Umwelt/Umwelt-Technologie.pdf
https://amt24.sachsen.de/web/guest/startseite
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Ab dem 18. Mai sollen Kinder wieder ihre Kitas und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 

wieder ihre Schulen regelmäßig besuchen dürfen. Auch für alle übrigen Schüler 

weiterführender Schulen soll ab dem 18. Mai ein zumindest zeitweiser Besuch ihrer 

Schulen möglich sein. Der Rechtsanspruch auf Betreuung wird nicht länger 

eingeschränkt und die Schulbesuchspflicht soll wieder für alle Schüler gelten. Somit 

haben alle Eltern einen Anspruch auf die Betreuung ihrer Kinder in Kindergärten, 

Kinderkrippen und Horten. (Pressemitteilung des SMWA vom 08.05.20)  

Hinweise zu den geltenden Regeln gibt es im SMK-Blog und auf der Corona-Website 

des Freistaates. 

+ + + Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen + + + 

Der am 6. Mai 2020 beschlossene Gesetzentwurf umfasst folgende Hilfsmaßnahmen: 

 Der Umsatzsteuersatz wird für nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 

2021 erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme 

der Abgabe von Getränken von 19 Prozent auf 7 Prozent abgesenkt. 

 Die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Absatz 22 UStG wird 

auf Grund vordringlicherer Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts, insbesondere der Kommunen, zur Bewältigung der COVID-19-

Pandemie bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Die Beibehaltung des 

bisherigen Endes der Übergangsfrist würde hier nachhaltige Folgen für die 

interkommunale Zusammenarbeit, die Daseinsvorsorge sowie die 

Leistungsfähigkeit insbesondere der Kommunen, aber auch anderer juristischer 

Personen des öffentlichen Rechts haben. 

 Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-

Kurzarbeitergeld werden entsprechend der Regelungen im 

Sozialversicherungsrecht bis 80 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen 

dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuches steuerfrei gestellt. Die Steuerbefreiung ist auf Zuschüsse 

begrenzt, die für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29. Februar 2020 

beginnen und vor dem 1. Januar 2021 enden, geleistet werden. 

 Darüber hinaus werden die steuerlichen Rückwirkungszeiträume in § 9 Satz 3 

und § 20 Absatz 6 Satz 1 und 3 UmwStG vorübergehend verlängert, um einen 

Gleichlauf mit der Verlängerung des Rückwirkungszeitraums in § 17 Absatz 2 

Satz 4 UmwG durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-

Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz) zu 

erzielen. 

+++ Ende +++ 

Eintragung in die Corona-Arbeitsschutz-Ausrüstung-Übersicht 

Sie sind Hersteller von Mund-Nase-Abdeckungen oder Ähnlichem? Dann tragen wir 

Sie gern in unsere Übersicht mit regionalen Anbieter ein. Benutzen Sie hierzu den 

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/236718
http://www.bildung.sachsen.de/blog
http://www.cornonavirus.sachsen.de/
http://www.cornonavirus.sachsen.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/2020-04-30-Corona-Steuerhilfegesetz/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.hwk-chemnitz.de/fileadmin/user_upload/Betriebsfuehrung/Beratung-und-Service/Corona/Arbeitsschutz/Uebersicht_Anbieter_Ausruestung_Corona.pdf
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folgenden Link der Ihnen eine vordefinierte, von Ihnen noch zu vervollständigende E-

Mail erstellt. Diese senden Sie einfach an uns.  

E-Mail zur Eintragung in die Corona-Arbeitsschutz-Ausrüstung-Übersicht 

--> Hinweisschilder zum Download für Ihr Ladenlokal. 

Sie haben Fragen? Wir bemühen uns im Rahmen unseres Wissensstandes, Fragen 

bestmöglich zu beantworten. Nutzen Sie bitte für Ihre Anfragen: 

 Hotline 0371 53 64 114 | Kontaktformular | E-Mail 

Weiter wichtige Informationen zum Thema "Corona-Krise" finden Sie im Internet 

unter www.hwk-chemnitz.de/corona.   

Das Wichtigste - passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund! 

Das Notfallteam Ihrer Handwerkskammer Chemnitz 

Handwerkskammer Chemnitz  

Limbacher Straße 195, 09116 Chemnitz 

Telefon: 0371 5364-114  

Telefax: 0371 5364-522  

E-Mail: beratung@hwk-chemnitz.de 

Internet: www.hwk-chemnitz.de  

Sie möchten den Corona-Sondernewsletter nicht mehr empfangen? E-Mail zur Austragung 
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